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JA ®di©B NEIN.
UNSERE NEUE RUNDFRAGE

P rüher war es allgemein üblich, der Heirat eine mehr oder weniger lang dauernde
Verlobung vorausgehen zu lassen. Heute begnügen sich immer mehr junge Paare
damit, einige Wochen oder gar Tage vor der Eheschließung eine Vermählungsanzeige

zu verschicken. Gelegentlich erfolgt der Versand von Karten sogar erst
nach der vollzogenen Trauung.
Ist die Sitte der Verlobung wirklich veraltet?
Wir bitten unsere Leser und Leserinnen, diese Frage auf Grund ihrer eigenen
Erfahrungen zu beantworten, nicht in theoretischen Ausführungen, sondern einzig

durch praktische Beispiele. Erzählen Sie uns, warum Sie Ihre Art der Lösung
wählten und ob Sie diese nachträglich für richtig oder für falsch halten. Wenn Sie
die Sitte der Verlobung bejahen, bitten wir Sie, auf Grund Ihres eigenen Erlebens
oder aber aus Beobachtungen in Ihrem engsten Verwandten- oder Bekanntenkreis
zur Frage Stellung zu nehmen, wie lange eine Verlobung dauern darf. Was würden

Sie einem jungen Paar raten, das sich öffentlich zu verloben gedenkt, obwohl
aus äußeren Gründen eine Heirat frühestens nach drei, vier oder fünf Jahren
möglich ist? Also zum Beispiel, wenn der Bräutigam erst am Anfang seines
Studiums steht oder noch einige Jahre im Ausland eine Tätigkeit ausüben sollte,
die das Verheiratetsein nicht erlaubt.
Die angenommenen Beiträge werden honoriert. Sie erscheinen ohne Namensnennung

und sollten bis 8. August in unserm Besitz sein.
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